Name
     
Adresse
     

      


     





Eisenstadt, am       
An den

Magistrat der Landeshauptstadt

Freistadt Eisenstadt

Hauptstrasse 35

7000 Eisenstadt

Betrifft:
Mitteilung – Abbruch eines Gebäudes  § 20 Bgld. BauG
Gemäß § 20 Bgld. BauG, Abbruch von Gebäuden, teile(n) ich (wir) der Baubehörde den Abbruch des(r) Gebäude(s) gemäß den beiliegenden Unterlagen mit.

Der Abbruch erfolgt auf dem Grundstück Nr.        , EZ       
KG       
 FORMCHECKBOX 
 Das Grundstück ist mein (unser) Eigentum.

 FORMCHECKBOX 

Das Grundstück ist nicht mein (unser) Eigentum. Die Zustimmungserklärung des       Grundeigentümers liegt bei.

 FORMCHECKBOX 
 Die Zustimmungserklärungen der Eigentümer des unmittelbar angrenzenden Grundstücks liegen bei.
Unterschrift(en) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beilagen:
Plan bzw. Skizze

Beschreibung


Zustimmungserklärungen

Beiblatt zu Formular „Abbruch eines Gebäudes“

Auszug aus dem Burgenländischen Baugesetz 1997 - Bgld. BauG, Fassung vom 26.03.2009

Abbruch von Gebäuden

§ 20. Der beabsichtigte Abbruch von Gebäuden ist, sofern dieser nicht im Zusammenhang mit der Errichtung oder Änderung von Bauten steht, der Baubehörde unter Anschluss der erforderlichen Unterlagen und der Zustimmungserklärungen der Eigentümer der unmittelbar angrenzenden Grundstücke schriftlich mitzuteilen. Wird der Abbruchwerber nicht binnen vier Wochen von der Baubehörde wegen baupolizeilicher Interessen aufgefordert, um Abbruchbewilligung anzusuchen, darf der Abbruch vorgenommen werden. Für das Abbruchbewilligungsverfahren ist § 18 sinngemäß anzuwenden.

